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Parlamentsdirektion 
L1.3 – Ausschussbetreuung NR 

 

Wien, am 14.04.2016 

 
 
 

Name/Durchwahl: 

Mag. Bernhard Bruckner/ 
Geschäftszahl: 

BMFJ-511110/0011-BMFJ - PA/1/2016 
Ihre Zahl/Ihre Nachricht vom: 

17010.0020/49-L1.3/2015 

 
 
Betreff: Ressortstellungnahme zur Bürgerinitiative Nr. 85; "Ehe Gleich! 

Aufhebung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare" 
 
 
Bezugnehmend auf die Bürgerinitiative Nr. 85 "Ehe Gleich! Aufhebung des Eheverbots für 

gleichgeschlechtliche Paare“ nimmt das Bundesministerium für Familien und Jugend im 

Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches wie folgt Stellung: 

 

Da die Aufhebung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare nicht in den 

Zuständigkeitsbereich des BMFJ fällt, kann hierzu nur die Feststellung getroffen werden, 

dass eine Prüfung von Folgewirkungen, die eventuell (auch) in den Wirkungsbereich des 

BMFJ fallen, im Zusammenwirken mit allen betroffenen Ressorts erfolgt.   

 

 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Eleonore Dietersdorfer 
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